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Paußnitz * 1

Mord- und Sühnekreuz; ortsgeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Das Mord- und Sühnekreuz befindet am westlichen Ortsausgang von Pulsnitz an der Straße nach 
Schirmenitz nahe der Brücke über den Rietschgraben und ist mit der Jahreszahl 1889 bezeichnet Es ist 
jedoch wesentlich älter. Das 112 x 64 x 30 cm messende Kreuz (Gesamtlänge 152 cm) aus Sandstein 
besitzt Arme, die sich zur Kreuzung hin stark verjüngen, der Schaft nur leicht. In Höhe der Arme ist die 
Jahreszahl 1889 eingeritzt. Bis 1974 war das Mord- und Sühnekreuz in die nördliche Brüstungsmauer der 
Brücke über den Rietschgraben eingemauert. Die Brücke wurde 1974 abgebrochen und das Kreuz an 
heutiger Stelle frei aufgestellt. Aufgrund der Historie besitzt das Kreuz ortsgeschichtliche Bedeutung.
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